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WIENERLANDTAG
Sitzungvom18 .Npvember1929

Präsident Dr .Dannebergeröffnet um4 Uhrdie Sitzung desWiener
Landtages ,auf deren Tagesordnungdie erste Lesungder neuenWienerBauord¬
nungsteht .

Berichterstatterist amtsführenderStadtratJuliusLinder ,derinsei¬
nemausführlichen Referat zunächst einen Rückblick über die Arbeiten in der

vomWienerLandtagzurVorberatungderneuenWienerBauordnungeingesetzten
Kommissiongibt . DieVorlagewurdevonallen Faktorengründlichdurchberaten.
Zunächst wurdeeine Enqueteeinberufen ,an der 22 Körperschaftenteilgenommen

haben .ZehnvonihnenhabenAnträgegestellt .DieEnquetewurdein dreiSit¬
zungenabgeführt .Zur Verabschiedungder Vorlagein der Lahdtagskommissionbe¬
durfte es 17 Kommissionssitzungen .In der Kommission wurden 128 Anträge undaus - ¬

serdem32 Minderheitsvoteneingebracht .VondenAnträgenwurden61angenommen,
33betrafenstilistische Aenderungenunddie übrigenAnträgewurdenimBericht
behandelt .Die Wünscheder in Betracht kommendenMinisterien wurdenebenfalls
möglichstberücksichtigt .AufdemTisch des Hausesliegt nunmehreine guteFau¬
ordnung ,die wohlvielleichtnichtallenWünschenRechnungträgt,sichaberbe¬
müht ,die geldeneMittellinie einzuhalten .ZumGesetzselbst führt derBericht¬
erstatter aus ,dass die geltende Bauordnung aus dem Jahre 1883 stammt ,auseiner
Zeit ,in der sich das Gebiet der Stadt auf die neun inneren Bezirke und denim

Jahre 1874einverleibten Teil des zehntenBezirkesbeschränkte ,also aufein
zumüberwiegendenTeil verbautesGebiet .DieserUmstandunddie zu dieserZeit
die Wirtschaft und die Gesetzgebung beherrschenden Ideen haben es mit sich ge¬

bracht ,dass die geltendeBauordnungimWachsender Stadt ganzunbefriedigen¬
de Resultate gezeitigt hat . Dietypische Zinskaserne mit der weitgehenden Grund

ausnützungunddenschlechtenGrundrissenist ein WahrzeiehendieserEnt¬
wicklung .Schon anlässlich der Einverleibung der Vororte vor beinahe vier Jahr
zehnten beschäftigte man sich mit der Schaffung einer neuen Bauordnung . Der

Magistrathatte auchimJahre 1895demStadtrat einen neuenEntwurfvorge¬
legt ,der aber erst im Jahre 1911 nach vielfachen Abänderungen an den Gemeinde

rat weitergeleitet wurde ;der Krieg underbrach dann Rede weitere Beratung .

Die Wohnungsnotund die neu aufgetretenen Bedürfnisse nach demKriegebrach¬

ten es mit sich ,dass dieser Entwurffallen gelassen undeinevollständige
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neueRegelungins Augegefasstwurde .ImJahre1922wurdeminneuerEntwurf
vorgelegt .Aber auch seither haben sich die Verhältnisse wesentlich geändert .

In derZwischenzeitsinddie KompetenzartikelderBundesverfassungunddieVer
waltungsverfahrensgesetze in Kraft getreten .Auch sonst hat in Wien undauch

in Deutschlanddie baulicheTätigkeit eine Entwicklunggenommen,an dernicht
achtlos vurübergegangenwerdenkann .Die Wohnungsnotlegte der GemeindedieNot- ¬
wendigkeit auf ,in den Kreisen ihrer sozialpolitischen Aufgaben auch denWoh¬
nungsbau einzubeziehen .Was in den letzten Jahren in Wien und in Deutschland

durch die Einflussnahmeder Gemeindein wirtschaftlicher ,sozialer ,kultureller
und künstlerischer Beziehung geleistet worden ist,ist für die künftige Entwick .
lung des Städtebaues von entscheidendem Einfluss .Alle auf diese Weisegeschaf¬
fenen Wohnungenhaben Licht und Luft und auch für entsprechende Freiflächen ,

die den Erwachsenenals Erholungsstätten und den Kindern als Spielplätze die¬
nen ,ist hinreichend gesorgt .Im Interesse der Gesundheit der Bewohner mussauch
bei der privaten Bautätigkeit die Erfüllung dieser Forderungen gesetzlich si¬
chergestellt werden . DerReferent bespricht nun ausführlich die einzelnen Bestim¬

mungender neuenBauordnung ,wobeier daraufverweist ,dass imallgemeinendie
unter der Wirksamkeit früherer Gesetze entstandenen Rechtsverhältnisse unbe¬

rührt bleiben .Nur dort ,wo öffentliche Rücksichten es verlangen,ist eine Rück¬

wirkung vorgesehen .Aber selbst bei einer Reihe von Bestimmungenmitrückwirken¬
der Kraft ist ein Auftrag zu einer baulichen Aenderung an einer bestehenden
Baulichkeit an die weitere Voraussetzung gebunden ,dass diese Massnahme im

gegenständlichenFalleausöffentlichenRücksichtenunbedingtgebotenist .Die
neue Bauordnung ,schliesst der Redner ,ist bestrebt ,alle Erfahrungenzuverwer¬
ten,um in Zukunft die Voraussetzungen für ein zweckmässiges Bauen zuschaffen

und damit ein allen sozialen ,kulturellen und gesundheitlichen Forderungen ent¬

sprechendes Wohnenzu ermöglichen .( LebhafterBeifall ) .
Abg .Biber ( . . ) führtaus, ,dass der vorliegende Gesetzentwurf von

aussergewöhnlicherBedeutungsei .Er greift nicht nur in die Wirtschaftwe¬
sentlich ein ,sondern beeinflusst auch im entscheidenden Mass die Kultur der

Wiener Bevölkerung .Die Verantwortung der Ueberprüfer der neuen Bauordnung ist

eine überragende .Die Tatsache ,dass an der alten Bauordnungho Jahreherumge¬
doktert wurde ,ist ein Beweis ,wie schwer die Materie ist .Schon diebürgerliche
Verwaltungdieser Stadt ist daran gegangen ,eine Neuordnungzu schaffen ,sie
konnteaber imersten Anlaufnicht zumZiele kommen . Diejetzige Mehrheitdes
Hauses ist ebenfalls vor Jahren schon daran gegangen ,einenneuanBauordnungs¬
entwurf fertigzustellen .Es wurdemonatelangverhandelt und schliesslich die

ganzeAngelegenheitwiederzurückgestellt . .379
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Auchin Preussenüberlegt/essich schonsehrlangeeineneueBauordnungzu
schaffen .EinerderEntwürfe,diedempreussischenLandtagvorgelegtwurden,
wurdevondieseman dasMinisteriumzurückgeleitet ,gegeneinenzweitenEnt¬
wurfsprachsich des preussischeStaatsrat mit demBemerkenaus ,dass diege¬
schwächteWirtschaftein solchesGesetznicht ertragenwürde . Wirmüssenuns
dagegenwenden ,dass mansich . auf diesenEntwurf ,der in Preussennoch
gærnichtGesetzgewordenist beruft ,ja dassmanbei unssogarnochweiterge¬
gangenist als dieserpreussischeEnwtruf .Dakannmansichnichtwundern,
dassein grosserTeil derBevölkerungmitgrosserSorgederAuswirkungdieses
Gesetzentwurfesentgegensieht .In Pragsoll jetzt eineneueBauordnungerlassen
werden .Dort machendie Fachdeute auf die Gefährlichkeit eines solchen Expe¬
rimentes aufmerksamundmahnenzur besonderenVorsicht .Dabeiist dertsche¬
chischeEntwurfbedeutendzamerals der vorliegendeEntwurf. Um
wasfür eine schwierigeMateriees sich hier handelt ,beweistschonderUm¬
stand ,dass es eine ganzeReihevonBestimmungengibt ,bei denendieFachleu¬
te ganzverschiedenerAnsichtsind .SozumBeispeilhinsichtlichderAnlie¬
gerbeiträge .Eine weitere Schwierigkeit solche Gesetze zu schaffen ,liegt
darin ,dass mit jeder Bauordnungder Wirtschaft Zwangangetan wird .Dennhier
werdendie edelsten Objektedes Besitzes getroffen .WennmanGesetzeschafft ,
diedenRealbesitzentwerten,trifftmanalle SchichtenderBevölkerungweilmar
in Wirklichkeit damit die Volkswirtschaft ärmer macht .Durch jede Bauordnung
wird auch die Bautätigkeit selbst hindernd beeinflusst .Sie nehmen in die Bau¬

ordnungnocherhebliche Verschärfungenauf .Dasmüsstegut überlegtwerden .
Hinsichtlich

der Sicherungsvorschriften in dem Entwurf besteht ,obwohl auch diese Vor¬

schriften bauverteuerndwirken ;zwischenMehrheitundMinderheitkeineer¬
hebliche Differenz .Die christlichsoziale Partei setzt sich auchselbstverständ
lich für alles ein ,wodurch die Wohnverhät nisse der Bevölkerung gebessert

werdenkönnen .WirmüssenaberEinsprucherhebengegendie Artwiesiediese
Bauordnungschaf fen .Manvermeidet es in Deutschland zumBeispiel sorgsam ,
die Bestimmungenüber den Städtebau mit den baupolizeiliehen Bestimmungenzu
vermengen .Und wir hätten erwartet ,dass auch Sie diese beiden Probleme abge¬
grenzt ,dass Sie ein eigenes Städtebaugesetz und eine eigene Bauordnung ge¬

schaf fen hätten .Das tun Sie aber nicht .Dabei herrscht in dem Entwurf das

reinste Kunterbunt aller möglichen Bestimmungen .Ferner fehlt es aneinem
Stadtplan wie ihn zum Beispiel die deutschen Gesetze kennen .Man hätte erwar

ten sollen ,dass den Abgeordneten zur Beratung eines so wichtigen Gesetz¬
worden

entwurfes die nötige Zeit gelassen/wäre und jeder einzelne Abschnitthätte
W vochenlang verhandelt werden müssen .Statt dessen hat man uns gezwungen ,die

einzelnen Abschnitte in wenigen Tagen zu erledigen .An dem ursprünglichen Ent
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wurf wurdeneine ReihevonAenderungenvorgenommenundebensowährendderBe¬

ratung selbst in einemfort Aenderungenvorgeschlageh ,dieseAbänderungsanträge
aber erst im letzten Momentden Abgeordnetenzur Verfügunggestellt ,so dasses
uns unmöglich war .sie zu studieren .Schon aus diesem Grumdemüssen wireine

Verantwortungfür das Gesetzablehnen .Wieschlampigda gearbeitet wurdegeht
über die Äbteilungen

zum Beispiel daraus hervor ,dass im § 13 eine Bestimmung/enthalten ist ,die abso¬
lut unverständlich war und auch von Berufsjuristen und erfahrenenVerwaltungs¬
beamtennicht verstandenwurde .Alle ;unsere .Einwendungenhabennichtsgefruch¬
tet ,die Textierungwurdenichtgeändertunderst in derletztenBeratunghat
manuns gesagt ,dass mansich zu einer Aenderungder Bestimmungentschliessen
will . DasGesetz steht mit seiner unverständlichen Textierung einzig da .Wir

werdendamit vor demAuslandkeine Ehre einlegen .Agb .Biber weist sodannaufdi
Mängel des Gesetzes hin ,die sich daraus ergeben ,dass nicht ein Rechniker

ein so wichtigesGesetzwiedie Bauordnungzu vertretenhabe .Wäreeinso¬
zialdemokratischer Fachmann an der Spitze des Amtes gestanden ,so wäre ein

solcher Gesetzentwurfnicht vorgelegt worden ,der die Rechteder Bürgerge¬
genüber den Rechten des Amtesso sehr verkünzt .Er weist ferner dar auf hin ,dass
der gegenwärtige Zeitpunkt der wirtschaftlichen Krise der ungeeignetste sei

umeine Bauordnungzu schaffen ,Einer totkranken Wirtschaft kann mannicht
so schwere Belastungen zumuten . SchwersteBedenken muss man auch gegen die

Ueberwucherung der Amtsgewalt hegen ,die an Stelle des Rechtes des Bürgers

tritt .Das ausl - ändischeKapital wird dadurch von Wienabgehalten werden .Statt
Zufriedenheit wird in der Bevölkerung Unzufriedenheit erzeugt werden ,dadurch

diese neue Bauordnung das Bauen und die Mieten verteuert werden .Der Redner

vergleicht dann einzelne Bestimmungen des Entwurfes der neuen deutschen Bau¬

ordnungmitgleichlautendenBestimmungenimvorliegendenGesetzentwurf,wobei
er feststellt ,dass im deutschen Entwurf die Rechte des Bürgers viel mehrge¬
schützt werdenFür eine neue Bauordnung ist jetzt nicht Zeit dazu .Wartenwir
die Verfassungsrefarm ab ,und wenn dann bessere Verhältnisse in unserem Vater¬

lande eintreten ,dann beraten wir in wahrhaft demokratischer Weiseeineneue
Bauordnung .Ich bitte Sie daher ,unserem Antrag auf Novellierung der alten Bau¬
ordnung ,soweit eine solche Novellierung notwendig ist ,zuzustimmen unddie

neue Bauordnung zur gegebenen Zeit zu beraten .( Lebhafter Beifall ,der Redner
wird bon seinem Parteifreunden beglückwünscht . )

Abg .Dr .Hengl ( E . . )sagt ,das zweckmässigste wäre dieRückverweisung
der Vorlagean die Kommissiondes Landtages . Essind viele Bestimmungenin
dieser Vorlage enthalten ,die von der Minderheit auf keinen Fall angenommen
werden können .Unbedingt verlangt werden müsse ,dass die Interessenten nicht nur

vom Bebauungsplan ,sondern auch vom Flächenbebauungsplan verständigt werden .
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DerFlächenbebauungsplanist derwichtigstevonallenPlänen .Esist auchnicht
richtig ,wenn im Motivenbericht gesagt wird ,dass der Flächenbehhuungsplan keine

Rechte und Verpflichtungen enthält .VomStandpunkt der Wirtschaft muss auchver¬

langtwerden,dassdemFachbeiratVertreterderWirtschaftundderArbeitange¬
hören. Esgenügtnicht ,dassdortnurBaufachleutesitzen .DieBestimmungender
Bausperrekommeneiner direktenEnteignunggleich . Siebewirkenfür grosseTei¬
le unseres Stadtgebietes eine dauernde Unmöglichkeitdes privaten Bauens .Aber
Sie haben es nur darauf abgesehen Ihnen missliebigen Leuten das Bauen zuver¬
eckeln ,damit Sie dann zu billigen Baugründen kommen .Diese Absicht geht übrigens

nicht nur aus diesemParagraphenhervor ,sondern sie kehrt in denverschiedens¬
ten Formenaus demGesetzimmerwieder .In der Umlegungsteckt sicher einguter
Gedanke . Eswurdeaus den verschiedenen Gesetzen des Auslandesaber geradedas
genommen ,wasfür die Wirtschaftamungünstigstenist .EineRekursmöglichkeit
gibt es fast gar nicht .ImUmkegungsausschusssind auchkeine Besitzer .Entschä¬
digungen werden nicht gewährt .Viele Weinhauer haben auf zwanzig Jahre den
Grundgepachtet ,das ist abermeistgrundbücherlichnichtsichergestelltund
jetzt kommenSie mit einer Umlegungdaher ,nehmenden Leuten den Grundwegund

ruinierensie . Wirsind auchnicht mitdenEnteignungsbestimmungeneinverstan¬
den ,die immerhin gegenüber dem ersten Entwurf stark eingeschränkt wordensind .

EineEnteignunghat nur danneinzutreten ,wennder Grundbesitzersichhart¬
näckigweigertdenBesitz ,an demein öffentliches Interesse besteht ,derGe¬
meinde zu verkaufen ,oder wenner einen offenkundig übermässigen Preis fordert .
In vielen Fällen genügt auch die geldliche Entschädigung nicht ,sondern müss¬

te ein Ersatzgrundstückgegebenwerden .WennSie einemWeinhauerein Jochweg¬
nehmen ,so wird er mit Geldweniganfangenkönnen .Sie müssenhier eingeeigne¬

tesErsatzgrundstückbeistellen.EinganzeigenesKapitelsinddieAnliegerbei¬
träge . Eswerdensolche Beiträge auch für Strassen verdangt ,dievielleicht
schonhundertJahre bestehen .Es ist dochPflicht der GemeindefürStrassen¬
herstellung zu sorgenundsie darf deshalbdie Kostennicht auf dieAnlie¬
ger überwälzen .Dies soll aber geschehenunddadurchdie Rentabilität der
privatenBautätigkeitdauerndin Fragegestellt werden .DieneueBauordnung
ist Ihnenein Mittel zur vollständigenUnterbindungder privatenBautätig¬
keit undzurSicherungdesstädtischenBaumonopols.In seltenerEinmütigkeit
haben Sizh alle Wirtschaftszweige gegen den Entwurf ausgesprochen undwir
verlangenseine Rückverweisungan die Landtagskommission(Beifall ) .

Abg .Dr .Wagner( . . )verweistaufdie grosseVerantwortung,dieder
LandtagmitdieserVorlageaufsichnimmt.SchondieTatsache,dassdieheu¬
te geltendeBauordnungauf denAnfangdes 19 .Jahrhundertszurückgeht ,zeigt ,
dass hier etwas geschaffen werdensoll ,das nicht in einigen Jahrenwieder
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geändertwerdenmuss . DerEntwurfist so stark politisch beeinflusst ,dassbei
einerAenderungderpolitischenVerhältnisseaucheineAenderungseinerBestim¬
mungennotwendigist . EineBauordnungsoll für Generationengemachtwerden .Der
Entwurfhat auchkeinegrosseDiskussionin der Oeffentlichkeithervorgerufen.
EinesogrosseundbedeutendeVorlagehatmanin 17SitzungendervomIlandtag
eingesetztenKommissionerledigt .ManhatunsgarkeineZeitzueinergründlichen
Beratunggelassen .ManhatunsförmlichmitHundengehetzt .VieleParagraphehaben

den Umfang und die Bedeutung eigener Gesetze . DerMagistrat weist selbst darauf

hin ,dasses zwanzigJahregebraunhthat,bisein BauordnungsantwurfderStaft¬
halterei an den Magistrat gelangt ist .Wiehier diese Frage behandeltwird ,
ist einer Weltstadt wie Wienunwürdig .Am9 .April wurdeder EntwurfimLandtag
eingebracht und am 18 .November stehen wir schon in der Generaldebatte .In knap¬

pensiebenMonaten ,wovonnochanderthalbMonateauf die Ferienontfallen ,wur¬
de diese ungeheure Materie erledigt . Esist unmöglichein Gesetz voneinem
solchen Umfangin so kurzer Zeit durchzustudieren .In fast jeder Sitzung der Kom¬
mission wurden die Verfasser des Entwurfes auf Unmöglichkeiten in der Durch¬

führungaufmerksamgemacht .Es wird behauptet ,der Entwurfsei notwendigge¬
worden ,da nunmehrdie private Bautätigkeit wiedereinsetzen werde .Obwohl
demEntwurfschonviele Giftzähneausgebrochenwordensind ,wirder auchin
seiner heutigen Fas sung in Wahrheit nicht die Wirkung einer Förderung der pri¬
vaten Bautätigkeit ,sondern einer schweren Behindert der privaten Bautatigkeit

haben .Wirglauben ,es ist Ihnennicht umdie Förderungderprivaten
Bautätigie it zu tun ,sondern um das gerade Gegenteil ,darum ,die private Bau¬

tätigkeit nicht aufkommenzu lassen .Einige Erschwernisse der Bautätigkeit fin¬

denauchunserevolle Billigung .Auchwir wünschennicht ,dass eineVerbauung
von85 Prozint der Bauflächemöglichist .Aberdass Sie eine Verbauungnurbir
zur Hälfte gefordert ,dass Sie Bestimmungen über den Lichteinfall zumBei¬
spiel vorgschlagen haben ,die dazu gefühet hätten ,dass bestgelegeneBauplätke
überhaupt nicht hätten verbaut werden könne ,das beweist ,dass Wir esnicht

mit einer Arbeit der Fachmähner zu tun haben ,sondern mit der Arbeit vonPoli¬
tikern ,die mit dem Gesetzentwurf ganz bestimmte Tendenzen verfolgen .DieWie¬

ner Gemeinde kommt einem hier vor wie eine arme Frau ,die ihr Kind mit dem

letzten Heller auf denMarktschickt undihmsagt kauft ein wasgut undteuer
ist .Wir haben eine Volkswirtschaft mit einer so dünnen Decke ,dass wir jeden
ankla en ,der dieser Volkswirtschaftsolche Belastungenzumutet .DerEindruck ,
dender EntwurfdesMagistratesauf unsgemachthat ,wargeradezubeängstigend
WirhabenvonIhnenerwartet ,dassauf Grundder unzweideutigenAeusserungen
der Fachmänner in der Enquete ,die mit einer einzigen Ausnahmesich gegenden
Entwurf ausgesprochen und die den Entwurf zu einem grossen Teil als unannehm¬

383



WienerLandtagvom18 .November1929 VII .Blatt
bar bezeichnethabender Entwurfzurückgezogenwerdenwürde .DieformaleBe¬
handlung der Vorlage war ausserordentlich margelhaft und es ist zubefürch¬
ten ,dass auch heute noch darin eine Reihe von gefährlichen Bestimmungen ent¬

haltensind ,die wir Nichtgachmännerbei demEilzugstempoder Beratungennicht
entdecken konnten .Und das Gesetz danf daher von der Bevölkerung nicht so be¬

urteilt werden ,als ob es unter Mitwirkung der Mitglieder der Opposition zu¬
standegekommenwäre .Wir stellen fest ,dass die Anträge ,die zurBeschluss - ¬
fassung vorliegen ,eine einseitige Beschlussfassungder MehrheitderKommis
sion darstellen .Das Gesetz wird in seiner Grundtendenz von denMinderheits¬

parteien abgelehnt ,und die schwere Verantwortung für das Gesetz kanndaher
einzig und allein nur die Mehrheit des Hauses treffe ,Wår waren in demBe¬

streben Verbesserungenherbeizuführeb unermädlich und wir empfindeneinGe¬
fühlt stolzer Genugtuungdarüber ,dass von demMagistratsentwurf keinStein
auf demandern geblieben ist . Dasist aber für uns neuerlich ein Anlassder
Mehrheit zu raten ,sie möge in sich gehen .Solche in der Kommissongetroffene

so rahen
Aenderungen ,solche Beschlüsse ,dienauf . !Grund von/Beratungen gefasst wurden
sind kein taugliches Gerippe für eine Baucrdnung ,die Jahrzehnte gelten doll .

Die Vorlage ist ein Durcheinanderverschiedener Systemegeworden ,dasnichts
taugenwird .DerEntwurfist/wie er heute vorliegt ,unannehmber .Einezwer
te Eigenschaft des Entwurfes ist das freie Ermessenin einemso breiten Umfang
Dahat måneine Bestimmungvorgeschlagen ,wonachder Landesregierungdas
Rechtzugestandenwäresogar vonzwingendenBestimmungender Bauordnungzu
befmeien .Wozuhält mandie OeffentlichkeitzumNarren ,indemmanihre
Bauordnungvorlegt ,wennaufGrundeineseinzigenParagraphendieLandesre¬
giårung machenkannwassie will ?Aberauch wasan freiem ErmessenimEnt¬
wurf noch übrig bleibt ,davon macht sich die Oeffentlichkeit keine Vor¬
stellung .In rund 70 Bestimmungenfindet sich das freie Ermessennochund
dasallein berechtigtzueinerunbedingtenAblehnungderVorlage .Esmusste
das Bestreben der Kommissionsein ,dieses freie Ermessen ,das als schranken¬
loseWillkürgedachtwaraufdenjuristischenBegriffdesfreienErmessens
innerhalb eines gesetzlich gezogenenRahmenszurückzuführen .In derBauord¬
nungwirdviel zu vil theoretisiert undnicht beachtet ,in welchetraurigen
wirtschaftlichenVerhältnissennamentlichhinsichtlichdesGrundsundBo¬
deswirunsheutebefinden .DieBestimmungenüberdieBausperreundüberdas
BauverbotsindunerhörteEingriffein dasPrivateigentum .Auchsonst. .
findensich in einergrossenAnzahlvonBestimmungengewaltigeEingriffein
dasPrivateigentum.DarindrücktsichIhrWunschaus ,denEigentümerin
dieser Stadt möglichst rechtlos zu machen ,ihn in eine wirtschaftlich viel
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schwächere Position herabzudrücken .Das ist für uns ebenfalls ein Grund ,das

Gesetzvollständigabzulehnen .DieEigentumsfeindlichkeit ,die denEntwurf
beseelt ,machtes notwendig ,dass denErmessungsbestimmungendes Magistratesdie
grösste Vorsichtentgegengebrachtwerdenmüsse .Wirbilligen dasBestreben,
geeigneteBauplätzezu haben ,Licht undLuft in die Wohnungenzu bringen ,ein
gesundes Wohnenzu ermöglichen ,aber wir wenden uns dagegen ,dass die private

Bautätigkeit einfach unmöglichgemachtwerdensoll . Wirstehen vor derunge¬
heuren Verantwortung ,cb der Entwurf ,wenner Gesetz wird ,auch alles für Wien
Wünschenswertebringen wird . DerEntwurf ist jedoch in einem Geist geboren ,

der die Entwicklungder Stadt lähmenmuss ,daher ist auchdieser Entwurfnicht
einmal zuGrundlagen einer neuen Bauordnung tauglich .Der Kommission wurdenkei¬

ne Pläne vorgelegt ,die Fachkreisesind nicht genügendunterr Ichtetworden,
die Kommission wurde gehetzt .Wenn Sie die wahren Interessen unserer Vater¬

stadt vertreten ,werdenSie uns stets zur Mitarbeit bereit finden ,dennwir
lieben die herrliche deutsche Stadt Wien .Aber gerade diese Liebe und die un¬

geheure Verantwortung ,die uns ein solcher Entwurfauferlegt ,zwingenunszur
Ablehnung der Vorlage weshalb ich auch dem hohen Haus den Antrag vor¬
lege ,über diesen Gesetzentwurf zur Tagesordnung überzugehen ,da die möglichen
Folgen des Gesetzes nicht genügend gründlich aufgeklärt sind .( Beifall ) .

Abg .Gschladt ( . . )führt aus ,dass bei der Schffung der Vorlagezwei
einanderwiderstreitendeKräfte gearbeitet haben :Dervortreffliche Wille ,neu¬
es Guteszu schaffen ,das wardie Arbeit des Stadtbauamtes ,unddieparteipoli¬
tische Vergewaltigung dieses Willens durch die Mehrheit des Hauses .Fast in

jeder Zeile kennt mandie Spuren dieser politischen Klaue .Gewiss ,die alte Bau¬
ordnungist veraltet ,viele Bestimmungensind unklar und ihre Handhabungbot
viele Schwierigkeiten ,Wir wehren uns nicht gegen einen Versuch,sie zurefor¬
mieren .Aber Sie setzen kurzer Hand an Stelle der alten Bauordnung eine neue

unddas nochin einer Zeit der Notundeiner gewissenpolitischenUnsicher¬
heit . Wirhabenunsalle Mühegegeben ,mit der grösstenGewissenhaftigkeitin
die Materie einzudringen ,wir können aber trotzdem nicht diesemlegislatorisch
Ungeheuer unsere Zustimmung geben ,da es nur ein Stückwerk von Gedankenund
Begriffen ist .Schen die Anzahl der Abänderungsanträge ,die Sie annehmen musste

zeigt ,wiederEntwurfursprünglichausgesehenundwelcherGeistin ihmge¬
herrscht hat . WennSie auch vonunseren Anträgen61 ungeschautangenommenha¬
ben undwennes auchheisst ,dass Sie sogar einige MinderheitsanträgedemGe¬
setz einverleiben werden ,so gehenwir Ihnen trotzdem nicht auf den Leim .Wir
habendemEntwurfviele Giftzähneausgerissen ,aberwirwissennochimmer
nicht wiebiele solcher Giftzähne in den einzelnen Paragraphen nochverbor¬

en sind .355
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Mit den Anliegerbeiträgen machen Sie ein gefährliches Experiment in einer

für Experimenteso weniggeeigneten Zeit .Derlei Bestimmungenkönneninder

HanddergegenwärtigenMajoritätzueinerungeheurenGefahrwerdenundschon
aus diesen Gründen ist der Entwurf undiskutabel .Betreffes der Bestimmungen
über die Entschädigung haben wir einen geradezu zermürbenden Kampfgeführt .

Es ist eine Bosheit ,in eine BauordnungSteuerrechtlicheBestimmungenhineihn
zunehmen ,nur um denjenigen ,der anlässlich irgendeiner Steuer sein Grund¬

stück zu niedrig eingeschätzt hat ,mit der niedrigen Entschädigungzubestra¬
fen .Jetzt soll auf Seite der Mehrheit die Geneigtheitbestehen ,dieseBos¬
heit zu streichen .Es wäre allerdings nobler gewesen ,gleich vomAnfangah
auf diese Bestimmungzu verzichten .Ein aussercrdentlich fühlbarer Mangel

war es ,dass bei den Entschädggungendie Möglichkeit vonMaturalleistungen
ausgeschaltet werden sollte und erst in den letzten Sitzungen war es möglich ,

eine Fassungzu finden ,die den Herren der Majorität genehmwar .DieBestim¬

mung ,dass gewisseEntschädigungennur zehnJahr lang gefordert werdendür¬
fen ,widerspricht allen Grundsätzen unseres Privatrechts nach welchenfür
unbewegliche Güter eine 3ojährigeVerjährungsfrist besteht . Wennes in einiggn
Belangen gelungen ist Verbesserungen d .twurfes herbeizuführen ,so ist

das dnser Verdienst .Aher gerade in en wichtigsten Belangen ist man uns nicht

entgegengekommen .Obwohlmanin der Kommissionversprochenhat aufgewisse
unserer Enregungen einzugehen ist dem in dem nun vorliegenden Entwurf

alles beim alten geblieben .Wir köhnen vom Standpunkt einer gewissenhaften

Prüfung einer in die Wirtschaft so tief eingreifenden Vorlage vomStand¬

pünkt anseres Veråntwrrtungsgefühlt des Entwurf nicht zustimmen .Wirste¬
hen ihm mit leidenschaftlichen Abwehrbewegungen gegenüber ,niemals würde ,

wenn es nach unserem Willen ginge ,dieser Entwurf Gesetz werden imInteresse

einer aufrechten VerwaltungunseresLandes .
DieVerhandlungwirdabgebrochen.
NächsteSitzungMittwoch ,den20 .November1 Uhrnachmittags

gleichen Tagesordnung .Schluss der Sitzung 21 ' 5Uhr

mit d
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